
- 2 - 

Beratungsergebnisse 
aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 

am 23. Februar 2022 

1 Bekanntgaben 
   

2 Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
   

Ergebnis:  Es gibt keine Bekanntgaben von Beschlüssen aus 
nichtöffentlichen Sitzungen. 

3 Bürgerfragestunde 
   

4 Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 
der Stadt Weinheim für das Jahr 2022  
Hier: Festsetzung der Redezeit gemäß § 20 Absatz 5 der Geschäftsordnung des 
Gemeinderats 
Vorlage: 023/22 
   

Beschlussantrag: 

Die Redezeit aus Anlass der Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplans 2022 wird für Fraktionen und fraktionslose Einzelstadträte 
auf jeweils maximal 6 Minuten festgesetzt.  

Ergebnis:  Einstimmige Zustimmung 

5 Haushaltsplanung 2022  
Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 
der Stadt Weinheim für das Jahr 2022 
Vorlage: 024/22 
   

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 81 GemO die als Anlage 2 dieser Vorlage 
beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2022. 

2. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 85 GemO die Finanzplanung bis 2025. 

Ergebnis:  Einstimmige Zustimmung zu Punkt 1 
Einstimmige Zustimmung zu Punkt 2 
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6 Beteiligungsbericht 2020 
Vorlage: 017/22 
   

Beschlussantrag: 

Kenntnisnahme 

Ergebnis:  Der Gemeinderat nimmt den Beteiligungsbericht zur Kenntnis. 

7 Digitalisierung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums 
Vorlage: 018/22 
   

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe von EDV-Installationsarbeiten zur 
Digitalisierung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Weinheim an die Firma 
Magin Elektrotechnik GmbH, Hedwig-Laudien-Ring 33, 67071 Ludwigshafen für eine 
Angebotssumme in Höhe von brutto 918.847,35 €. 

Ergebnis:  Einstimmige Zustimmung 

8 Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen 
Zuwendungen 
Vorlage: 021/22 
   

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 78 Absatz 4 
Gemeindeordnung. 

Ergebnis:  Einstimmige Zustimmung 

9 Anfragen 


